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Einübung von Üblichkeiten 

Antwort auf Anton Hüglis Replik 
Gernot Böhme 

Die Replik von Prof. Hügli ist in ihrem Insistieren auf Reflexion, Universalität und 
philosophischer Ethik sehr sympathisch. Gleichwohl glaube ich, dass er den Ernst 
der Lage nicht wirklich wahrgenommen hat, d.h. die moralische Situation, in der wir 
uns befinden, nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts. Es handelt sich kurz 
gesagt um das Zerbrechen der Einheit von Individualethik und Sozialethik, wie sie in 
Kants kategorischem Imperativ formuliert war. Dieser formulierte ja bekanntlich als 
oberstes Kriterium sittlichen Handelns die Universalisierbarkeit: Man solle nach der 
Maxime handeln, von der man zugleich wollen könne, dass sie allgemeines Gesetz 
werde. Was uns von Kant trennt, ist, dass Allgemeinheit etwas ist, was nicht dem 
Urteil des Einzelnen entspringen kann, sondern demokratisch ausgehandelt werden 
muss. Es trennt uns ferner von ihm die Erfahrung, dass das faktische Allgemeine - 
also das, was in handlungsrelevanter Reichweite von allen anerkannt wird - mora- 
lisch verwerflich sein kann. Beides schliesst natürlich die Forderung auf Universali- 
sierbarkeit abzielender Reflexion und Argumentation nicht aus, sondern fordert sie 
gerade. Hier tritt aber ein weiterer Gesichtspunkt hinzu, der beispielsweise von 
Descartes, nicht aber von Hügli gesehen wird: nämlich dass sittliche Entscheidungen 
unter Handlungsdruck stehen (da hatte Descartes zu seinem Konzept der provisori- 
schen Moral geführt). Es bleibt also dabei: 
1. Man muss sich im alltäglichen Handeln zunächst und zumeist an das Übliche hal- 

ten. Dies ist das faktische Allgemeine mittlerer Reichweite (es ist nur für die je- 
weils handlungsrelevante Bezugsgruppe gültig, also genau genommen partikulari- 
stisch) 

2. Man muss als Einzelner im Prinzip auch zu moralischen Entscheidungen fähig 
sein, d.h. zu solchen, durch die man vom Üblichen abweicht, sei es, weil dieses 
sich als unzureichend erweist (etwa auf Grund neuerer technologischer Entwick- 
lungen) oder sei es, dass es mit anderen Üblichkeiten konfligiert oder schliesslich 
unter höheren Gesichtspunkten (etwa Konzepten der Menschenwürde) als unmo- 
ralisch anzusehen ist. 

3. Man muss sich durch moralische Argumentationen für die Etablierung neuer Üb- 
lichkeiten (informeller oder auch gesetzlicher) engagieren. 
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